
en ist. Die Tätigkeit der Gerichte sollte bestimmt
se1n VO  w) Einklang 7wischen fachgerechten Rechts-Ladislas Orsy praktiken und theologischer KEinsicht.

Um dieses Ziel erreichen, mussen WIrL dieDie Funktion kırchlicher Rechtsinstitution SOZUSASCH mit einem Such-
scheinwertfer ableuchten, der se1in IC AUuUS theolo-Entscheidung gischen Quellen empfängt. Diese kritische Prü-
fung müßte das gesarnte Gefüge der HC  enZur theologischen Bewertung Gesetzesvorschriften für Gerichte durchdringen,

VOoO  $ Ehegertichten insotern diese mit Ehefällen befaßt sind. Da
Theologie etztlic. ein Reflexionsvorgang ist, der
sich gründet auf die Glaubensschau un! auf die

Um mit diesem Beitrag einem befriedigenden Dynamik der 1ebe, annn S1e gegenüber einer
übermäßigen Gesetzeslogik als GegengewichtEndergebnis gelangen, kommt es darauf a

gleich Beginn die richtige Fragestellung tref- wirken. Da die Theologie 1im Wort Gottes, w1e
ten Unsere Fragen mussen sich auf7we1 normaler- in der chrift enthalten ist un! w1e in derF
welise voneinander verschiedene Bereiche richten: lebendig wirksam iSst, ihre eigentümliche Quelle
den Bereich des Kirchenrechtes un den Bereich hat, annn S1e die Genauigkeit und Gerechtig-
der eologie. Die ene des Kirchenrechtes e1lit gebundenen Gesetzestegeln mit der Notwen-
steht ZUf Debatte, weil 1m Brennpunkt uNseTETr digkeit kon{firontieren, Verständnis, Menschlich-
Untersuchung die NC  en Gerichte stehen. e1lit un 1€e€ walten lassen. S1e annn einer
Diese aber ben ihre Tätigkeit Aaus ach einem in Tätigkeit, bei der hauptsächlich irdische
em Maße gesetzgeberisch durchstrukturierten irklichkeiten geht, ine Dimension des Heiligen
odell, welches das Ergebnis einer vielhundert- verleihen.

Wenn WIr auf. diese Weise das VO.:  5 der Theolo-jährigen Entwicklung 1St. Wır befassen jer
jedoch nicht mit der Tätigkeit kirchlicher Gerichte z1e kommende 1C. in die Rechtsstrukturen der
Sanz im allgemeinen. Wır sind vielmehr 1Ur 1NsSo- Ehegerichte eindringen lassen un! S1C dadurch

kritisch bewerten versuchen, tun WI1T damitwe1lit ihnen interessiert, als S1e Urteile in Ehe-
angelegenheiten fällen Daher auch rührt der theo- in kleinem Maßstab CLW:  9 wWwW4sSs ach Möglichkeit
logische Aspekt, insofern nämlich die eneliche in einer umfassenden Weise für den
Verbindung eine theologische Dimension hat, W1e «Le1b», für das geEsaMTE «COLDUS» des kirchlichen
s1e andere robleme, die VOL den gleichen Gerich- Rechtes werden musste, die C

VO  =) der Aufspaltung eilen, die derzeit W1-ten T: Entscheidung anstehen, nicht haben MO-
DCH Die Ehe ist e1in Sakrament, das Rechte un! schen ihrer  e theologischen Vision einerse1its un!
Pflichten begründet, welche ihre Wurzeln 1im ihrer Rechtspraxis andererseits besteht.

och eine weitere Klärung hinsichtlich derGlauben aben, welche den Respekt der Gemeinde
ordern un die Partner in ihrem Gewlissen binden. stellenden Fragen 1st erforderlich Zielsetzung
uchW: die Ehe immer ein inneres un! persön- dieses Beitrags 1st C5, die Gerichte untersuchen,
liches ngagement bleibt, hat sS1e doch zugleic Ww1e S1Ce derzeit sind. Hs ist nicht WISGCIE Absicht,
einen außeren un gesellschaftlichen Aspekt. vielleicht wichtigere Fragen erortern

Gerichte Sind natürlich Institutionen, die durch un beurteilen, die unte: den Fachtheologen
ZUTr Debatte stehen. Z neNNeECN waren jer eLw2positive Gesetzgebung geschaffen und normiert

sind. Ehegerichte aber wurden entwickelt AaUuS die Fragen, ob die Kirche die Vollmacht besitzt,
einer theologischen Notwendigkeit, nämlich der vollzogene sakramentale Ehen aufzulösen oder
Notwendigkeit, einen Zweifel über das Bestehen nicht; ob eine christliche Ehe «sterben» kann,
einer sakramentalen Bindung beheben Un- olange die Partner och leben; ob die Lehre der
glücklicherweise CWann annn im Laufe der Jahr- Ostkirchen, welche 1m eines hebruchs
hunderte der jJuristische Aspekt das Übergewicht, Scheidung unı Wiederverheiratung gestatten,
sodaß der theologischen Dimension.. 1U och integrierender 'Teil der Fülle einer Iradition iSt,
wen1g Aufmerksamkeit geschenkt wurde un! die auch andere Kirchen sich zueigen machen
7wischen beiden spekten ein ernstes ngleich- könnten. Diese Fragen können ZWAaTr mit m

eCc. gestellt werden, aber die darauf in der einengewicht entstand. Die e1it 1st gekommen, wieder
zusammenzubringen, Was derart auseinandergera- oder anderen Richtung NnNdenden Antworten
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ergeben sich 1Ur sehr langsam. Wenn diese Ant- meinschaft, die sowohl VO  ( Gnade w1e VO  (} Sünde,
ofrten gefunden se1in werden, könnten S1e reilich Von göttlichen en W1E VO  ( menschlichen
eine radikale Wandlung in der Funktion rchli- Begrenzungen gekennzeichnet ist: Folglich WET-
cher Gerichte auslösen. ber WI1r wollen uns hier den die Zeichen der Gegenwart des Geistes nicht
nicht mit der rage befassen, wWwW14S in einer fternen NUur 1n Ta un! Heiligkeit, sondern auch unter
Zukunft geschehen oder nicht geschehen könnte. CAWAC  eit un Sünde gesehen Von iner ober-
Unsere Zielsetzung ist einfacher un unmittel- 4C  en un! einseitigen Apologetik, die in der
barer: alle hypothetischen Entwürfe in der Ent- IC 1Ur göttliche Kigenschaften sah, wendet
wicklung der fe Von der Ehe sichten und INall sich 11U:  w der tiefen und dialektischen Schau
Folgerungen für die Rechtsordnung daraus des Apostels Paulus Z der sich der Schwäche der
ziehen. Uns geht die theologische Bewer- christlichen Gemeinde hell bewußt WAar,.

tung der Rechtsprechung VO  n Ehegerichten unter Dieses AauUSsSCWOSCHECIC Verständnis sollte auch
den Voraussetzungen des geltenden Rechtes Rechtssystem mehr un! mehr durchdringen

un! mit inem Geist erfüllen. Dieses Rechts-
Kirchenrecht und 1T heologie SysStem sollte in all seinen ormalen Verftfahrenswei-

SC  =) Verständnis un! Mitleid egenüber mensch-Finige allgemeine Bemerkungen CcCNer Schwäche un menschlichem Versagen be-
Um den Stellenwert der Gerichte estimmen welisen un ein Zeichen für Gottes Na un
können, mussen WIr das Kirchenrecht unter das Barmherzigkeit bleiben Ehegerichte, die gerade
Licht theologischer Prinzipien rücken. Das rtch- in einem Bereich wirken aben, menschli-
ICecC aber hat Z7wel unterschiedliche Aspekte, ches Versagen un: menschliche Untreue wıirksam
nämlich einen eellen un! einen realen. Der idelle sind, ollten nicht 1Ur einen Dienst der Gerech-
Aspekt me1nt das ecCc 1n seinem abstrakten un! tigkeit, sondern auch einen Dienst der Gnade LU:  S
scheinbar vollkommenen Zustand, W1e den Die Ekklesiologie ist für die Ehegerichte auch
Büchern steht Der reale Aspekt me1int die Art deswegen VO  a Belang, we1il die Ehe eine Dimen-
un! VWeise, w16e das ec| sich unvollkom- S10N der umfassenden Gemeinschaft hat, unı!
nen Umständen auswirkt un: wI1e konkret weil die größere Gemeinschaft, die hier betroffen
das en der christlichen Gemeinde Cr ist, eben die TC ist. Wenn AI annehmen, daß
]diese beiden Größen sind nicht identisch. Die die Ehe, sobald S16 zustande kommt und dann
EPSTETE befaßt sich mit ideellen Werten, die letztere auch weıiterhin für die SAaNZC eit ihres Bestehens,
zeigt uns, welche wirklichen Werte mit der Anwen- einen Ööftentlich-rechtlichen Charakter hat  'g können
dung dieses Rechtes tatsächlich erreicht werden. WI1r nicht die Berechtigung des Standpunktes be-
el Gr6ößen aber sind C119 untereinander VeL- streiten, wonach die Gemeinschaft selbst ein CC

knüpfift. Die Angemessenheit un Wirksamkeit der darauf hat, 1Ns Benehmen YCZODCH werden,
ege. 1n den Büchern annn nicht festgestellt WEeTI- WECNnN Zweifel ezüglic. des gültigen Zustande-
den, ohne daß 1Nan auf die Werte schaut, welche kommens dieser Verbindung aufkommen. Das
die ege. konkret a WwWenNnNn S1e 1n Tätigkeit Instrument für die Wahrnehmung dieser 7 u-
gesetzt WIFr: ständigkeit annn 1Ur ein rgan oder e1in Gremium

Um die Rechtsstruktur der Gerichte bewerten se1n, das die Vollmacht besitzt, die Situation
können, mussen WIr uns el Aspekte VCI- prüfen un ein Urteil darüber fäallen Sobald

gegenwärtigen. Die logisch hervorragende Ver- die gemeinschaftliche Dimension der Ehe NECT-

fassung der Gerichte unı ihrer Verfahrensordnun- kannt ist, ist einschlußweise auch die otwendig-
ICH annn in der Welt der Wirklichkeit, in einer ke1it eines Ööfftentlichen Urteils ber die rage ihres
mensc  en Gemeinschaft, die voll VO  D Beschrän- Bestandes zugegeben Es bedarf 1Ur einer
ungen ist, scheitern un Ungerechtigkeit UuL- malen logischen Anstrengung, dies folgern.
sachen. ber die christliche Eheschließung ist in ihrer

Fülle nicht ein OnMenNtlicher Akt in der wıirkli-Die theologischen Prinzipien, welche auf die
Ehegerichte anzuwenden sind, nNntstamme. ZU chen oder symbolischen Gegenwart der Geme1in-
größten 'Teil der Ekklesiologie un der otral- schaft. S1e ist ebenso eine Vereinigung zweler
theologie. In der Entwicklung jeder dieser beiden Menschen, die die 1e SOZUSagCNH auf die Spitze
Disziplinen aber sind 1N Jüngster e1lit erhebliche treibt: die Partner versprechen, einander 1im Guten
Fortschritte verzeichnen. DIie Ekklesiologie un! 1m Schlechten die "Ireue halten, in eich-
versteht die Kirche mehr un mehr als eine (Ge= tu  3 un! Atmut, in Krankheit un! Gesundheit,
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bis der Tod S1e scheidet. Solch eine 1e wird 1n Was die Gerichte IUN Bönnen
dieser geschaffenen Welt ZU Symbol für die Ireue
Christ1i seiner C Nun mussen Symbole Der theologische Wert eines Urteils der Gerichte

kann erst ach einer kritischen Prüfung des Ver-jedoch wahr sein, sinnvoll se1n. Kın falscher
und mißverständlicher Symbolismus mN US$S bese1- fahrens, das diesem Urteil führt, abgeschätzt
tigt werden. Wenn ine Verbindung VO  a Anfang werden.

trügerisch WAäl, kommt das Symbol n1iemals 1 Ausgangspunkt für jedes Gericht ist das Be-
ZU Tragen. Die Gemeinschaft MUSS darüber ihr mühen, die Fakten für eine Beantwortung der

rage sammeln, ob ein Ehevertrag VOL denUrteil sprechen und S1e für null und nichtig erklä-
HC Dies ist ein relig1öses eil, das nicht ohne Menschen un! VOL Csott ußerlich un innerlich
die Berücksichtigung estimmter relig1öser Aspek- 7zustande gekommen ist oder nicht DDie beiden

Worte «außerlich» un «innerlich» enthüllen —und Dimensionen ausgesprochen werden kann,
die ein 71viles Gericht nicht berücksichtigen würde, fort ELWwAas VO  S der Komplexität dieser Aufgabe.
könnte un sollte Ks Mas leicht se1n, einige außere Fakten, wWw1e die

Die Moraltheologie ist auf doppelte Weise Gegenwart vVomn Zeugen, die VO  a den Parteien
relevant: s1e sollte das Gericht be1 der Anwendung tatsächlich gebrauchten Worte festzustellen, aber
des (Gesetzes leiten, un! s1e sollte auch die Men- 1st schwierig, Anzeichen für bestimmte innere
schen leiten, deren Fall entschieden werden soll Haltungen herauszufinden, eLtwa die Eheabsicht

oder das Vorhandensein oder Fehlen VO  5 Wiıssen,S1e sollte das Gericht leiten, we1l die Tugend der
Gerechtigkeit tatsächlich NUur die minimalste Ver- das für ine bindende rklärung nötig iste

Die Rekonstruktion außerer Ereignisse 1stwirklichung VOIL Liebe 1St. Darum sollte die Ver-
waltung der Gerechtigkeit Von Haltungen inspl- bestentfalls fragmentarisch: kein mensc.  es
riert werden, die AUS der christlichen 1e her- Wesen kann die Vergangenheit 1n ihrer Ganzheit
kommen. Mit anderen Worten, alle Handlungen zurückrufen. ber die Begründung für das
des Gerichts sollen mit dem Gebot der christli- schließliche el ist gerade diese Rekonstruk-

t10n, w1e unvollständig S1Ce auch se1n IMas. Keıinchen 1e€ vereinbar se1n un! nicht 1U mit NSCH
esetzlichen Vorschritften. Der juristische Prozess rtel annn ber das Augenscheinliche hinaus-
iNUuS$S VO:  ' der höheren Warte einer theologischen gehen. Daraus Oolgt, daß das Verfahren VO:  ( An-
Tugend beurteilt werden. fang mi1t einer partiellen egrenzung Lun hat

die ursprünglichen Ereignisse sind 11U1L teilweise
bekannt Diese Begrenzung tritt och stärker 1nDie Moraltheologie ist auch für die einzelne

Parte1 1n diesen Prozessen VOonNn elang, enn die dem Verfahren ZUT Feststellung VO Fakten, die
Entscheidung des Gerichts mM us>s mit dem el Zeichen innerer Haltungen sind, zutage., Da

kommt die Selektivität des menschlichen Verste-seines eigenen Gewlssens ber den Bestand einer
ehelichen Bindung übereinstimmen. Letztlich hens 1NSs ple un! diese Auswahl wird VO  a der

Mentalität des Richters, VO:  - seinem Verständnissteht jeder Mensch VOL Gott un 111USS seline and-
lungen VOL (Gott verantworten. Kein Gerichtshot des gesetzlichen Systems un den Grenzen se1nes

Horizonts abhängen. 1 )Jas annn al nicht andersannn jemals diese Verantwortung übernehmen.
ber se1n Urteil sollte einem Menschen einer se1n.
klareren un! vollständigeren Gewissensbildung D Menschlicher Verstand rag die verschiede-
verhelfen. In der eDE sollte innerlich un! 11C11 Fakten un o1bt ihnen Bedeutung
außerlich die offizielle Entscheidung annehmen ber die KEinsicht des Richters in die Situation 1st
un! se1in moralisches Verhalten danach richten. VO:  5 seinen eigenen gesammelten Kenntnissen
Es annn jedoch die offizielle Anordnung auch mM1t bedingt, die oroß oder klein se1in können, VO  =

demel se1nes Gewlssens in Konflikt kommen, seiner ähigkeit ZUL Schar{fsinn, der durchschnitt-
un! dann annn die Integration komplex, schwierig, lich oder außergewöhnlich se1n kann, VO  - seinem
jaounmöglich werden. Die Pflicht, die außere juristischen un! theologischen Horizont, der CLE

oder weit se1n ann. Das Verständnis jedes Rıch-gesetzliche Ordnung respektieren, kann mit der
© auf der Basıs einer wohlbegründeten inne- ters ist begrenzt.
1C1 Überzeugung sich selbst treu bleiben, in Dieser Punkt sollte unterstrichen werden: jeder
Konflikt kommen. Schließlich 1St die Entsche1- Richter muß seinen eigenen Zugang Z Urteil
dung des Gerichts eın Aares menschliches finden Es 1bt eın gemeinsames Verständnis,
Urteil w1e auch eine kollektive Meinung o1bt. Die
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faktische Evidenz annn gesammelt werden, ein Gericht braucht nicht SapcCıl, ob VOL Gott
schließlich wird S1Ce von außerhalb des Gerichts ein Ehevertrag geschlossen worden 1st der nicht
zusammeNgELrASECN. ber sobald der Richter die DDas 1st Gott allein bekannt.
ewelse bearbeiten beginnt, wendet auf die uch annn man VO: Gericht nicht verlangen,
Fakten se1ine eigene kritische ähigkeit, Einsicht, daß AUuSs einem Wissen VO  m unangreif barer un
Kenntnisse un! seine Rationalität A un durch absoluter Sicherheit spricht. Be1 der Sammlung

VOIl Beweisen ist keine übermenschliche AÄAnstren-all dies bildet se1n eigenes Urteil Se1in Urteil 1st
un gefordert. Von den Richtern wird vernünf-einmalig, we1l uch se1in Verständnis der Situation,

se1n Vorrat juristischen Kenntnissen, se1n All- tige Ausbildung un Befähigung CI ATFEL Von
gemeiner Horizont einmalig Sind. In dieser Kın- den Gerichten annn aber nicht erwartet werden,
maligkeit Mal manche Vortrefflichkei: egen S1e außerhalb des gewöhnlichen menschlichen
ber <1ibt e1 auch egrenztheit. Kontextes operileren.

Wenn auch nicht Yanz dem logischen Ablauf DDas Kirchenrecht erwartet posit1v VO Gericht,
entspricht, 1st dies dennoch ein günstiger e1t- daß vorsichtige Aussagen darüber macht, ob das

Gewicht der Beweise austeicht, die allgemeinepun auf die angeborene Schwäche eines Systems
hinzuweisen, das ein SOgeENANNTES kolleg1ales Ur- Sicherheit ber den Bestand ei1nes hebandes auf-
teil vorschreibt, dem gegenüber keinen OÖftent- grund eines Öffentlich geschlossenen Ehevertrags

widerruten. DasUrteil konzentriert sich nichtlichen Widerspruch bt. Gewöhnlich werden
ei2. durch Stimmenmehrheit des Rıichter- sehr auf den Vertrag selbst, sondern die ihn UuMSC-
kolleg1iums entschieden. Genaugenommen aber bende Evidenz: stellt entweder fest: daß der
xibt NUr individuelle Urteile Es <1bt eın Augenschein austeicht, die ichtigkeit des
kollektives Urteil Das Kollegium annn natürlich Vertrags beweisen, «CONSTAT de nullitate», oder
durch Mehrheitsvotum entscheiden, welches der daß datür nıiıcht austeicht, on CONstat de nulli-
verschiedenen Urteile, WE diese einander wider- Late» Die rage der Gültigkeit der Ehe VOTLT Gott

wird nıcht berührt Kine absolute Erklärung, diesprechen, den Parteien un der Gemeinschaft
auferlegt werden soll OlIC ein Verfahren kann ine Wiederautnahme des Falles verbieten würde,
wünschenswert un! annehmbar se1n, DC- wird nıcht abgegeben.
SC  9 iINall we1iß wofür ist Hs 1St dies ine pras- [)as klassische Kanonische eCc spricht VO  ;

matische Maßnahme Da verschiedene Entschei- einer moralischen Sicherheit, die für eine Nichtig-
dungen nicht eine einzige gesetzliche &C CLIDC- keitserklärung nötig sel. Wer 1n der Iradition des
ben können, Wa die enrhe1 eine ‚us, ber angelsächsischen Common Law steht, würde
eCin Urteil ist schon adurch besser, we1il VON eher vorziehen, VO Übergewicht einer Evidenz
einer Mehrheit Von Menschen akzeptiert wird. sprechen. DIe Idee der Präponderanz ist in der

Rechtswissenschaft fest verwurzelt. S1e ist nichtLDDarum 1st folgerichtig e enrhner och keine
Garantıie für ahnrhnel oder Gerechtigkeit. Ks SOWeIlt entfernt V}  a} der moralischen Sicherheit.
sollte darum uch die Meinung der Minderheit Wenn ZWAAar Evidenz bestünde, daß e1in Ehevertrag
das CC aben, VO  5 den anderen Mitgliedern geschlossen worden lSt, andererseits aber ine
der juristischen Profession un VOI der Ofent- überwiegende Evıdenz dafür spricht, daß der
1G  el insgesamt gehört werden. Kinen Rich- Ehevertrag null und nichtig ist, würde jedenfalls
vernr Z Schweigen verurteilen, we1l mit ein Verantwortung sbewußter chter die
seinen ollegen nicht einer Meinung ist, ei gehä  en Evidenzgründe für das Gegenteil,

welche die Gründe für die Gültigkeit aufwiegen,eine mögliche Entwicklung ersticken un (l
jedenfalls, einen Menschen ZUWU Schweigen VC1- auf der Geltendmachung des scheinbar gültigen
urteilen, der ein Recht en sollte sprechen tes bestehen.

[ )as rte1i des Gerichtes in einem Ehefällw1e seine ollegen auch.
Wır nähern uns dem „entralen ema der könnte als Ausspruch darüber beschrieben WCCI-

Natur des Gerichtsurteils. Wenn WI1r zunächst den, ob ein kleiner Abschnitt der menscC.  en
festellen, welche Fragen Richter nicht beantworten Geschichte bleiben soll, Ww1Ee mMan ihn kennt, oder
mussen, en WIr spater leichter, den Wert des ob wiederholt werden soll Der kleine Abschnitt
schließlichen Urteils beurteilen. der Geschichte ist das Zustandekommen des Ehe-

Das Gericht 1st durch das Kirchenrecht nıicht bandes Die Prima-facie-Evidenz zeigt A daß der
Austausch bindender Versprechen stattgefundenverpflichtet, etwas über die ontologische Kx1istenz

eines Sakraments auSZUSagCl. Miıt anderen Worten, hat. Da sich aber Zweitel der Bedeutung es
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dessen ergeben haben, wird der Fall VOF Gericht Ehe wir weitergehen, sollten WIr uns in Erinne-
gebracht. Wenn das Gericht nichts der bekann- Iung rufen, daß die cChristliche Gemeinschaft ine
ten Geschichte äandern will, erklärt S: «Non relig1öse ist, die 1in erster Linie mit der heiligen
CONsStaAt de nullitate». Wenn dem Schluß Dimension des Lebens Lun hat, selbst WECIN S1e
kommt, daß die Geschichte VO  =) VOLN anfangen ihre Aufmerksamkeit auf zeitliche Probleme rich-

DEr Das Urteil des Ehegerichts ist auf diese Ge-muß, da überzeugende Gründe dafür sprechen,
daß keine christliche Ehe 7ustande gekommen ist, me1inschaft ausgerichtet. Ks entscheidet ber
stellt fest «Constat de nullitate». Rechte un! Pflichten in einem relig1ösen Zusam-

Wie alle Urteile ber Vergangenes beruht auch menhang Die Tatsache, daß ein rteil ber die
das Ttel des Gerichtes auf außerer Information, Kxistenz eines Ehevertrags zeitliche Auswirkun-
auf innetem Verständnis un auf Rationalität. Es DCH haben annn und oft auch hat, soll uns dabei

nicht irritieren. Ks bleibt dennoch VOL allem reli-annn A2uUuS mancherlei Gründen Gegenstand einer
Revision werden, wWenn dies nötig wird. EKs annn ox1ÖS.
revidiert werden, WE gezeigt werden kann, daß Die olgerung aus der ahrheit, daß das Ge-
einige wichtige un relevante Daten den Richtern richtsurte1il eine relig1öse olle spielt, 1St welt-
nicht bekannt Die Möglichkeit, HEW Be- reichend. Das Gericht ist nicht datfür da, ber

Rechte un! ichten in der modernen pluralisti-weise vorzubtingen, bleibt often. Ks annn fev1-
diert werden, WwWenn gezeigt werden kann, daß die schen Gesellschaft befinden Seine Entschei-
Einsicht der chter in die Beweise hinfällig ist, dungen richten sich die Gemeinschaft der

Christen.weil s1e nicht alle bekannten Fakten berücksichtigt
oder nicht existierende Fakten annımmt oder mıit Die katholische Theologie ber das Verhältnis
dem Rechtssystem nıcht vereinbar ist, das Ss1e — VO:  \} Kirche un Staat hat sich tatsächlich stark
7uwenden hatten. Ks annn tevidiert werden, WC gewandelt. Die Sphäre des Heiligen un des
sich zeigt, daß das abschließende Urteil wichtige Sakularen wird besser verstanden, un! die olge-
Fragen ungelöst äßt. rungen aus diesem Verständnis werden

Die Natur des Urteils kann darum beschrie- mehr un! mehr deutlich Oft hatte früher 1n VCI-

ben werden: ein hoch einzuschätzendes, aber fehl- schiedenen Ländern das 1G Urteil auUuS-

bares menschliches enl das ZRechtsgrundlage schlaggebende 7ivile Bedeutung, die SO WeIlt SiIng,
für einen estimmten Fall wird. Ks 1st hoch einzu- der Staat die ausschließliche Zuständigkeit
schätzen, wel.  1 vieler Anstrengungen bis SEe1- kirc  er Gerichte in en Eheangelegenheiten

anerkannte. So hatten die Gerichte derEdieNGT: Formulierung bedurfte Ks hat Autorität, we1l
VO  \} einem offiziellen rgan derCkommt. ausschließliche Jurisdiktion in Ehesachen VO  a

Gläubigen un Ungläubigen, VO:  w wirklichenHs hat jedoch uch inhärente Grenzen. Es kann
wahr, aber uch falsch se1n: annn sich auf aG- und VO bloß nominellen atholiken Diese
sachenirttum oder auf Gesetzesirrtum gründen Situation blieb auf die Entwicklung des Kanon1i1-

schen Rechts nicht ohne Einfluß Da INa aufHs annn das Ergebnis der besten kritischen ntel-
genz VO Richtern se1n. Ks kann jedoch auch keinem anderen Weg ine Nichtigkeitserklärung
se1in, daß einer kritischen Prüfung nicht stand- oder Scheidung mit dem Recht der Wiederverhei-
hält. Auf alle Fälle 1st ein fehlbares menschliches ra.tung erlangen konnte, wurden die rchlichen
Urteil, dem Manl auf gewöhnlichem Weg DC- Gerichte mI1t Anträgen überschwemmt, die nicht
kommen ist. Mag se1in w1e immer, das el AUS Gewissensgründen geste wurden, sondern
spielt 1m en der Gemeinschaft und der betrof- die gesetzliche Freiheit VO:  a einer Bindung
fenen Parteien ine wichtige Rolle erlangen, die entweder unerträglich oder für die

Wie jede andere Gemeinschaft braucht uch Parteien intfach unbequem geworden WAälL, die
die christliche Gemeinschaft 1n ihrem en el1ne die Unauflöslichkei: nicht gylaubten und S1e schon
gute Ordnung. Ks ist gerade die Aufgabe des Ge- ga nıiıcht praktizieren wollten Ks WL der ver-
richtsurteils, diese gute Ordnung aufrecht C1- stohlene Versuch VO:  ( Menschen, die religiösen
halten, entweder durch die erfügung, daß die Gerichte für nichtheilige, Sanz un gat diesseitige,
Rechte un ichten, die durch einen Ehevertrag Zzeitwelise uch zynische Zwecke gebrauchen,
begründet wurden, aufrecht bleiben sollen oder VOLN Menschen ohne christlichen Glauben, oder
durch den Spruch, daß eine solche Rechte- und WenNn sS1e schon den Glauben hatten, hatten S1Ee
Pflichten-Situation als nıcht ex1istent betrachtet jedenfalls nicht die Absicht, sich VO  =) ihm leiten
werden soll lassen.
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DIE RA  CH ENTSCHEIDUNG

Die Gerichte der Kirche wappneten sich schritt- positiv. Die Gemeinschaft der Christen empfand
we1lise die Gefahr, 1n ein Instrument des Be- im Laut der Geschichte die Notwendigkeit, otfi-
truges umgewandelt werden. Die Vorschriften Z1e ber Z weifel Bestand eines Ehebandes

befinden Und da das Sakrament der Ehe Öffent-ber die Zulässigkeit on Beweisen wurden ein-
geCNgTtT, das Zeugnis der Parteien wurde verdäch- ich gespendet wWird, da dauernde gemeinschaft-
ig Die Absicherungen wurden immer mehr, lıche Dimens1ion hat, 1St die chafflung elines ofA-
während das Vertahren in einem unvernünftigen jellen Urgans, das ber diese rage urteilen soll,
Ausmaß zeitraubend wurde. Zivile Bedürfnisse In Akt praktischer Weisheit. Ks widerspricht
bestimmten die Arbeit der Gertichte. keinem Grundsatz der Theologie. Diese positive

Heute ist die Situation in vielen Ländern anders. Antwort sollte jedoch nicht als eine Billigung
Ks kann nicht 1Ur jedermann ohne den egen der jeden Schritts 1n den Verfahren unsefer Gerichte
TC heiraten, annn auch jeder mit dem egen ausgelegt werden. Innerhalb der grundlegenden
der Gesellschaft geschieden werden. Wenn die Struktur muß vieles teformiert werden.
kirchliche Eheschli  jeßung uch VO Staat Aa1ilC1- Wır erkennen keine ernsthaften theologischen
kannt wird,; werden doch andererseits kirchliche Einwände das gewöhnlich widersprüchliche
Nichtigkeitserklärungen VO  ; ihm ignNorlert. Ks System, ach dem die beiden NSe1iten der rage
besteht eine De-facto-Trennung von Kirche un! abgehandelt werden un die Antwort
Staat [ )as rgebnis ist eine Art einigungspro- etztlich VO:  w} einem aufmerksamen un! unpartel-
Zzel5 DIie gyroße enrhelr derer, die ihren  S Fall VOL ischen chter oder Richterkollegium gegeben
ein kirchliches Gericht bringen, tun CS, Frieden wird. Ks ist intach 1L1UL eine gesunde menschliche
für ihr Gewlissen und MI1t Gott en S1e wol- Weise, Zweiftfel ber Rechte un! ichten AaUuS-

len niemanden betrügen. üuürden S1Ee cun WUur- zuraumen.
den S1e nıicht den Frieden finden, den S1e suchen. ber Vorsicht ist notwendig. Um den relig1ösen
Wenn auch die Gefahr des Selbstbetrugs für S1e Charakter des Gerichts erhalten, ollten seine
besteht, ollten S1e dennoch VO Gericht mMIt Vertahrensweisen den hrlichen Gläubigen VOTLT

Vertrauen un Respekt behandelt werden. ugen en und nicht den unehrlichen, der be-
Daraus OLgT, daß geltendes Prozelßrecht reit ist, falsch schwören. DIe Relig1osität muß

der Reform bedarft. Der Vorgang des Entstehens mit der Gewährung VO:  w austeichendem Vertrauen
eines Gleichgewichts 7wischen C un! und Respekt gegenüber den Parteien beginnen.
Staat sollte aut diesem speziellen Sektor Konse- Die olgerungen sind weitreichend: S1e würden
qUuCNzCh führen IDa die Absicht des Gerichts Beweisrecht VO Anfang bis Zu Ende be-
ist, ein relig1öses Urteil tällen, un WAar für treften. Ks 1st ler nicht der atZz, auf Details
eine relig1öse Gemeinschaft, sollte auf viele der un! technische Einzelheiten einzugehen, aber
bestehenden Absicherungen verzichtet werden. schon einige wenige Beispiele können das Aus-

Ks iSst. uns klar, daß ine solche Retorm dem mal der möglichen Reform verdeutlichen: das
gelegentlichen Mißbrauch 1ur und Lor öÖffnet, Verfahren könnte 1el einfacher se1n, unnötige
aber ware unfalr, der wenigen, die be- Berufungen könnten wegfallen, dem Wort der
trugen wollen, die große enrnen bestraten, interessierten Parteien könnte mehr Gewicht VOCI-

die den Frieden MI1t Gott sucht DIe Parteien Ssoll- liehen werden un fort.
ten darauf auftfmerksam gemacht werden, daß Gott Die gegenwärtige Komplexität der Verfahrens-
nıcht betrogen werden annn un dal ein Urteil, vorschriften wird VO  - einem anderen Grundsatz
das auf ügen un! Betrug gründet, ihnen nichts VO: theologischer Herkunft beeinfiußt Mitunter
nutz Davon abgesehen aber ist nicht Aufgabe suchen die Gerichte ine mehr als vernünttige

Sicherheit, denn ein Fehler könnte der Heiligkeitder rche, das narrensicherste juristische System
rAinden [Dies verlangt weder das o  C  © eines Ehevertrages Abbruch LU:  D Ihre Maxime ist

eoch die menschliche Klugheit. «Ne injurla S1It Sacrfamento», gegenüber dem Sakra-
mMent sollte jede Ungerechtigkeit vermieden WEeET-

den DDieses Prinzip bedarf ringen einer kriti-Fine Bewertung und CINLIE Vorschläge schen Neubewertung. Was heißt enn überhaupt
«dem Sakrament Unrecht tun»? Eın Sakrament 1stWenn WI1r Z theologischen Bewertung der Ehe-

gerichte kommen, erhebht sich Sp ontan die erste weniger als ein ensch, auch WL mehr ist als
eine ache, «ICS», w1e uUuNsSeETEC kanonistischenrage ibt eine Rechtfertigung für die BExistenz

dieser Gerichte? Unsere Antwort ist vorsichtig nen dies klassifizieren pflegten.
Z



BEITRAGE

Se1 wWwW1e sel, Unrecht annn 1Ur einem Men- müßten einige Voraussetzungen gegeben se1in.
schen werden, weil nämlich 1Ur ein ensch Die eine ware die, ehe jemand Billigkeit ftor-
Rechte haben kann, nicht aber Sachen as Prinzip dert, das normale gesetzliche Verfahren ZC-
sollte er lauten: -„Ne injurla Ht PEISONACH, schöpft wotrden se1n muß KEine andere besteht
Diese 1CUC Lesart würde, sobald S1e anerkannt 1St, darın, elParteien damit einverstanden sind,

ihren Fall dem Gericht des Gewissens vorzutragendie KEinstellung des Gerichts verändern. HKs würde
sich nıicht auf ine unvernünftig lange Bewe1l1s- un! seine Entscheidung anzunehmen. Wenn ein
suche einlassen un würde die Entscheidung Partner dies nicht will, wAare für jeden scchwIie-
nicht Monate un re hinauszögern, dem rig, einen solchen Fall beurteilen un! praktisch
Sakrament nıcht unrecht LUu:  S Ks würde viel- unmöglich für das Gericht, sein Urteil fäallen
mehr sein Verfahren beschleunigen, Unrecht {dIie itglieder dieses Gerichts ussten nicht 11UTr

gegenüber Menschen vermeiden, die en Sa- juristische Fachleute se1in. uch andere qualifizierte
kramenten ihre Bedeutung geben un! die egiler1ig Persönlichkeiten könnten mitwirken.
auf ine Entscheidung warten DIe sogenannten Entscheidungen VOL em

Innerhalb des gültigen Rahmens der Gerichte Forum internum sind jenselts der Reichweite jedes
sind tatsächlich wichtige Reformen möglich. gesetzlichen Systems S1e können nıcht A nıcht
ber WIr gehen darüber hinaus un schlagen LICUC vermieden werden, S1e sind o  al nötig. Kein
Instrumente anstelle der Gerichte VOTL, die denen menscC.  es (sentie annn ein perfektes DESECLZ-
helfen sollen, deren Ehevertrag fraglich ist” Das es System schaften, daß 1n CI Detauils mit
alte römische Wort INJus, in1urı1a» einer inneren Wirklichkeit, die Gott allein kennt,
hat bleibende Bedeutung. Zuzeiten annn auch 1n übereinstimmt. Darum wird immer geben,
der Kirche die Ireue ZU Buchstaben des Geset- die vo.  g außerhalb des Rahmens des (sesetzes

bleiben, aber AaUuUSs Gewissensgründen ine Ent-Zes Ungerechtigkeiten führen Das mittelalter-
1E Kanonische ec löste diese Probleme He scheidung verlangen. Diese Entscheidung fällt
die Gerichte des Gewlssens. IDiese Gerichte rach- nıcht auf der ene der Geme1inschaftt. Hs betri1fit
ten eine LICUC Weise der Verwaltung der Gerech- die Beziehung des Menschen Gott Solche KEnt-
tigkeit durch die Überlegung der illigkeit hervor. scheidungen aber bleiben letztlich dem Beichtvater

votrbehalten, der aber 1in den me1isten Fällen einerDie chter erhielten weitgehende Entscheidungs-
gewalt, die ihnen passend erscheinenden ewelse bedürfte Solche kann durch Beratung

sammeln und nach ihrem Gewissen ecCc gegeben werden, durch Veröffentlichungen und
sprechen. Kine ahnliche Struktur o1Dt heute auf viele andere Weisen. Es liegt 1m ufgaben-
innerhalb der Heiligen Pönitentiarie, die ermäch- bereich des ischof{s, solche innere Gewi1issens-
tigt ist, die eweise in uneingeschränkter Weise probleme erkennen unı für ihre Lösung icht-

führen und ein Urteil hauptsächlich für den liniıen bereit halten ber uch die christliche
Gewissensbereich sprechen, gelegentlich auch Gemeinschaft braucht Information un Bildung.
mit einigen Ööffentlichen Auswirkungen. Im allgemeinen ussten WMWSCIHE Gläubigen die

Ehefälle, die nicht ach dem Gesetz entschieden Probleme entdecken un! die angebotenen LO-
werden können, sollten so entschieden werden. sungsmöglichkeiten kennen lernen. In einigen
ber wIird immer Fälle geben, in denen die An- besonderen Fällen MNuUuss der Ötrtlichen Gemeinde
wendung des (sesetzes Ungerechtigkeit führt, mitgeteilt werden, daß bestimmten Leuten ein
denn ein gesetzliches System annn jemals alle verantwortlicher Rat gegeben worden ist und S1e
Launen un Wechselfälle unNsSseEeTer menschlichen er ein ec haben, die Sakramente empfan-
Natur berücksichtigen. Könnte die RC nıcht CH Das präjudiziert in keiner We1ise irgendeine
ine alte Iradition wiederbeleben un auswelten christliche I0S ber die Unauflöslichkeit der
un! Gerichte des GewIissens einrichten, die Ehe Ks anerkennt OSS, daß (sottes Wege NUNSsSere

behandeln sollen, die nicht 1mM Rahmen der beste- Gesetze überschreiten.
henden Gresetze 1egenr Solche Gerichte könnten Wır en versucht, VO den theologischen
locker strukturierte juristische Urgane se1in, die Quellen her einiges e auf die gesetzlichen
ber die Gültigkeit einer Ehe entscheiden, War Aspekte der Ehegerichte werftfen. OIC ein

Gesetze hinsichtlich dessen gebunden, Was die Versuch ist 11U1 ein kleiner chritt auf die grössere
Gültigkeit ausmacht, jedoch 1n der Würdigung Einheit VO  o Theortie un Praxis Z VO  } reun!
der ewelse mMI1t weitgehender Freiheit AUSSC- Glauben und Kanonischem ee Es bleibt och
tattet. Um ihr richtiges Funktionieren sichern, el LuL  3 ber die thwendigkeit ist erkannt,
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DIE OLD DE  N RISBISC  F

un! innerhalb der HC ist die Arbeit ingang RSY

geboren Juli I19021I in Ungarn, Jesuit, 195 I1 Zgekommen. EKs kann durchaus se1n, WI1r uns
der Schwelle eines Goldenen Zeitalters Priester gewelht. Er studierte in Rom Philosophie und

des Kanonischen Rechts befinden
kanonisches Recht, in LÖöwen Theologie und in Oxford
bürgerliches Recht, dozierte der Grtegorlana während

Übersetzt VO:  } Dr. Ansgar Ahlbrecht sechs Jahren kanonisches Recht, WAar Gastprofessor der
Universität VO: Amerika und Boston College, ist Professor
für Pastoraltheologie der Fordham Universität. Er hielt
zahlreiche orträge in Europa und Ametika, veröfifentlichte
ber sechzig Artikel SOWwle wel Bücher: UOpen LO the Spirit:
Religious ife after atican 11 (Washington 1968), The ord
of Confusion (New Jersey 1970)

Im Aauftfe des etzten Jahrzehnts en zahl-
reiche Bischofskonferenzen den Heiligen StuhlWıllıam Basset die Finräumung weiterreichender Vollmach-
ten für die 1SCHOTe bei der Entscheidung in Ehe-Die Rolle des Orts- tällen ersucht. Diese Ansuchen wurden weithin
mit pastoralen otiven begründet. In einigenbischofs für das Fällen sStutzten S1e sich auf die Theorie einer ele-

Sakrament der Ehe gation VO  = Vollmacht durch den aps Zweifellos
ware ja auch schon VO praktischen Standpunkt
her gesehen viel günstiger, etii. auf Ortsebene

regeln, Jahr für Jahr die en VO  w vielen
DIe derzeit herrschende Zentralisierung des Ver- ausend Fällen ach Rom schicken. Jetzt aber,
fahrensrechtes SOWIl1e der grundlegenden Autorität ach dem Konzıil, sind och jel zwingendere
in Sachen des Ehesakramentes Urc die päpstliche ekklesiologische Gründe hinzugekommen, welche
Kurie hat in der katholischen Kirche eliner auUus- diese Forderungen tutzen können: VOTL em die
gesprochenen Verarmung der Amtsbefugnisse des Begründung AaUuSs der Notwendigkeit, das bischö6öf-
Bischofs geführt Eın kirchliches Eherecht liche Amt aufzuwerten. Derartige Begründungen
muüßte er das jer verloren SCDANDCHCEC Gleich- erganzen nicht 11U!7 eine Argumentation aufgrund
ewicht wiederherstellen. Die Erneuerung des pastoraler ugheit, sondern führen uch aus den
Kirchenrechtes sollte also darauf ausgerichtet KEngpässen der alten Problematik das Institut
werden, daß der pastorale und sakramentale Dienst der Delegation heraus.
der 1SCHOTe in umfassender We1ise wiederbelebt Entsprechen der TrTe des 7 weiten Vatikan-
wird. Die Entscheidungen, durch welche die konzils jegen Zuständigkeit und Verantwortung
ekklesiologische Neuorientierung in der Lehre für die orge das geistliche Wohl individueller
des ZweitenVatikanischenKonzıils un die vonıhm Personen in den Ortskirche jJure divino 1N erster

angebahnte Aufwertung des Bischotsamtes 1in den Linie be1i den jeweilligen Ortsbischöfen Danach
rtskirchen 1n die PraxI1is umgeESELZL werden müß- ist Sanz allgemein der Grundsatz beachten, daß
ten  5 stehen bisher och AUus,. DIe in der vorkonzili- nicht UE Aufgabe des päpstlichen Amtes gehört,
WE kanonistischen Theorie enthaltenen Hinder- sich mit ausdrücklicher un! unmittelbarer Seel-
nisse ine vollständige Dezentralisierung sofgstätigkeit für Personen in Diözesen außerhalb
der bisher och ausschließlich VO  ) den Behörden VO  - Rom selbst befassen. e1 mussen WI1r
der tömischen Kurie ausgeübten Kompetenzen treilich das traditionelle e der Berufung
wurden mIt der Ekklesiologie des / weiten Vati1- den eiligen (CIC, CM 15069 SOWl1e dessen
kankonzils Aaus dem Wege geraumt. Kine solche leitende Funktion be{i kollegialen Entscheidungen
KEntwicklung in Richtung auf die Wiederherstel- unangetLasteL lassen. DIe Behauptung jedoch, daß
lung des umftassenden Auftrags des ischofs, 1N- der Heilige Stuhl un! ZWAar genauerhin der aps
mitten seines Volkes für dessen Heiligung WI1r- streng persönlich ber eine besondere Vollmacht
ken, muß die grundlegende Voraussetzung für für die Auflösung bestimmter Kategorien von
eine Neustrukturierung der pastoralen Dienste 1in Ehen verfüge, ist theologisch nicht abgesichert.
der katholischen Kirche werden. Überdies 1st ein päpstliches CC  t das für älle,
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